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onsschutzgesetz, wird zwi-
schen der physiologischen und 
der psychologischen Blendung 
unterschieden. Bei der physio-
logischen Blendung wird das 
Sehvermögen des Auges ver-
mindert, bei der psychologi-
schen Blendung handelt es sich 
um eine belästigende Störemp-
findung des Betrachters ohne 
Minderung des Sehvermögens. 
Die Licht-Richtlinie gibt einen 
Maßstab zur Beurteilung und 
Messung von Blendungen vor.

In der Rechtspraxis der Be-
hörden und Gerichte spielen bei 
der Beurteilung von Blendwir-
kungen einer PV-Anlage alle 
Umstände des Einzelfalls eine 
Rolle. Der Betreiber muss darle-
gen, dass von der Anlage allen-
falls eine geringe Belästigung 
der Umgebung ausgeht. 

Generell ist zu bedenken, 
dass PV-Module zur effektiven 
Umwandlung von Sonnenlicht 
in Strom mit einer Antireflex-
schicht überzogen sind. Sie 
spiegeln das auftreffende Licht 
daher nur zu einem ganz gerin-
gen Teil. Für die konkrete Kon-
fliktsituation muss festgestellt 
werden, wann es überhaupt zu 
Blendwirkungen kommen kann. 
Aufgrund des Einstrahlungs-
winkels des Sonnenlichts ist ei-
ne konstante, tages- und jah-
reszeitunabhängige Belästi-
gung von Nachbarn praktisch 
ausgeschlossen. So ist in den 
Wintermonaten bei Dachanla-
gen eine störende Lichtreflexi-
on kaum denkbar, da das Son-
nenlicht regelmäßig senkrecht 
nach oben reflektiert wird. In 
vielen Fällen wird eine Blend-
wirkung nur bei hohem Son-
nenstand an wenigen Stunden 
eines Tages auftreten. Um die 
Auswirkungen abschätzen zu 

richt darauf verwiesen, dass sie 
gegen kurzzeitig auftretende 
Lichtreflexionen ohne größeren 
Aufwand selbst Abschirmmaß-
nahmen ergreifen könnten. Da-
bei sei an Vorhänge oder Jalou-
sien in Gebäuden zu denken, 
oder aber an Hecken, Rankge-
rüste, Einfriedungen und Mau-
ern außerhalb von Gebäuden. 
Am Ende des Urteils stellen die 
Richter fest: „Lichtimmissionen 
stellen sich mehr und mehr als 
gleichsam zwangsläufige Folge 
typischer Wohnformen dar.“
� Thomas Binder
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M
itunter beklagt der 
Nachbar, er könne 
sein Grundstück 

nicht mehr so nutzen wie bis-
her, weil das Sonnenlicht auf 
sein Anwesen reflektiert wird. 
Und er sieht den Wohnwert sei-
ner Immobilie vermindert. 

Für Gerichte werden solche 
Einwendungen relevant, wenn 
sich der Nachbar gegen die 
Baugenehmigung für die Solar-
anlage wendet – oder wenn er 
unmittelbar gegen den Anla-
genbetreiber vorgeht. Aller-
dings kann die blendende Wir-
kung auch der Grund für ein be-
hördliches Vorgehen gegen eine 
Photovoltaikanlage sein, selbst 
wenn sich kein Nachbar gestört 
fühlt.

Licht gehört nämlich zu den 
Umwelteinwirkungen, die nach 
den Regelungen des Bundesim-
missionsschutzgesetzes (BIm-
SchG) als schädlich gelten kön-
nen. Und zwar dann, wenn sie 
nach Art, Ausmaß oder Dauer 
geeignet sind, Gefahren oder 
erhebliche Nachteile bzw. Be-
lästigungen für die Allgemein-
heit oder für Nachbarn herbei-
zuführen. 

Grundsätzlich gilt: Auch An-
lagen, die nach den Regeln des 
BImSchG genehmigungsfrei 
sind, sind so zu errichten und 
zu betreiben, dass nach dem 
Stand der Technik vermeidbare 
schädliche Umwelteinwirkun-
gen verhindert werden. Unver-
meidbare schädliche Umwelt-
einwirkungen sollen auf ein Mi-
nimum beschränkt bleiben.

Schwache Blendung

In der sogenannten „Licht-
Richtlinie“, einer ausführenden 
Vorschrift zum Bundesimmissi-

Beschweren sich benachbarte Anwohner 
über eine Photovoltaikanlage, sind häufig 
Spiegelungseffekte von Modulen der 
Grund. Doch Gerichte bewerten Lichtim-
missionen sehr differenziert.

Wenn Nachbarn sich geblendet fühlen

können, ist auch von Bedeu-
tung, wo sich die Photovoltaik-
anlage befindet. Ist sie in einem 
bebauten Gebiet errichtet, in 
dem es durch Spiegelungen 
von Glasflächen, Dächern, Au-
tos oder Werbeanlagen ohnehin 
zu zahlreichen Lichteinwirkun-
gen kommt, wird das zu Guns-
ten des Anlagenbetreibers zu 
berücksichtigen sein. 

Öffentliches Inte­
resse an PV-Nutzung

Betroffene Anlagenbetreiber 
können sich auf ein Urteil des 
Verwaltungsgerichts Würzburg 
vom 31. Januar 2008 (Aktenzei-
chen W 5 K 07.1055) stützen, 
das die Klage eines Nachbarn 
gegen die Baugenehmigung für 
eine Gerätehalle mit Photovol-
taikanlage abgewiesen hat. Das 
Gericht hat dabei zu Gunsten ei-
nes Anlagenbetreibers ausge-
führt, dass für die Photovoltaik-
anlage die Wertung des Gesetz-
gebers heranzuziehen sei, die 
der verstärkten Nutzung erneu-
erbarer Energien ein besonde-
res öffentliches Interesse ein-
räume. Die Nachbarn der Pho-
tovoltaikanlage werden vom Ge-

Nicht jede Spiegelung von PV-Modulen ist gern gesehen. � Foto: dpa 


